
Selbsttestergebnis

positiv

negativ

betroffene/r 
Schüler/in

restliche Schüler/
innen der Klasse

Die TESTLEHRKRAFT 
 gibt den Zettel zur PCR-Test-

Aufforderung aus 
 sondert betroffene Schülerin oder 

betroffenen Schüler unmittelbar ab
 Information der dazugehörigen 

Eltern

Betroffene LERNGRUPPE

 erhält Informationsschreiben

 bleiben in der Schule

PCR-Test

betroffene/r 
Schüler/in

negativ positiv

keine Quarantänemaßnahmen

betroffene/r 
Schüler/in

Quarantänemaßnahmen 
nach Verordnung

Das Sekretariat
informiert das 

Gesundheitsamt 
über

positive und 
negative PCR-
Testergebnisse

keine Maßnahmen erforderlich

KLASSENLEHRKAFT / ELTERN
von betroffene/r Schüler/in:

 Klassenlehrkraft stellt Kontakt zwecks 
Informationsaustausch mit dem 
Elternhaus her

 Informationsaustausch bezüglich 
PCR-Test-Ergebnis

 Klassenlehrkraft gibt unmittelbar 
nach Kenntnisnahme des Ergebnisses 
die Info an das Sekretariat weiter.

Das PCR-Testergebnis muss in 
schriftlicher Form vorliegen!

Info an Klassenlehrkraft

Umgang mit schulischen
Schnelltestergebnissen 
Version für Schülerinnen und Schüler und Eltern
Stand: 17.01.2022

Änderung der Absonderungsregeln
ab 17.01.2022
 Tritt in Schulen ein Infektionsfall auf, der durch 

einen PCR-Test bestäigt wird, besteht für 
andere Personen aufgrund des schulischen 
Schutzkonzepts mit der Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Schulen-
CoronaVO und der seriellen Teststrategie keine 
Absonderungspflicht. 
Das gilt z. B. auch für Sitznachbarn der 
infizierten Person.
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